
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 

 
Einladung zur ordentlichen  

Hauptversammlung 2013 
 
 
 

 
 

Ströer Media AG 

Köln 

WKN: 749399 

ISIN: DE 0007493991 

WKN: A1T NL1 / ISIN: DE000A1TNL10 

WKN: A1T NL2 / ISIN: DE000A1TNL28 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren Aktionäre, 
 

wir laden Sie herzlich ein zur  
ordentlichen Hauptversammlung der  

Ströer Media AG 
 

am 8. August 2013, 

um 10.30 Uhr 

(Mitteleuropäische Sommerzeit - MESZ) 

 

 

im  
Congress-Centrum Nord Koelnmesse, Rheinsaal, 

Deutz-Mülheimer Straße 111, 
50679 Köln 
Deutschland 
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TAGESORDNUNG 

 

 
 

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernab-

schlusses, des zusammengefassten Lageberichts für die Gesellschaft und den 

Konzern einschließlich der Erläuterungen zu den Angaben nach §§ 289 Absatz 

4 und Absatz 5, 315 Absatz 4 und Absatz 2 Nr. 5 HGB sowie des Berichts des 

Aufsichtsrats, jeweils für das am 31. Dezember 2012 endende Geschäftsjahr 

 

Eine Beschlussfassung der Hauptversammlung zu Tagesordnungspunkt 1 ist nach 
den gesetzlichen Bestimmungen nicht vorgesehen, weil der Aufsichtsrat den Jahres- 
und den Konzernabschluss billigt und der Jahresabschluss damit festgestellt ist. Für 

die übrigen Unterlagen sieht das Gesetz ebenfalls keine Beschlussfassung durch die 

Hauptversammlung vor. 
 

 

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 

 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, 
   
 den im Geschäftsjahr 2012 erzielten Bilanzgewinn in Höhe von insgesamt 

EUR 39.986.719,34 in Höhe von EUR 19.986.719,34  den Gewinnrücklagen 

zuzuführen und in Höhe von EUR 20.000.000,00 auf neue Rechnung vorzu-
tragen. 

 

 

3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands 

 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor,  
 

den im Geschäftsjahr 2012 amtierenden Mitgliedern des Vorstands der Ge-
sellschaft für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen. 

 
 

4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats 

 
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor,  
 

den im Geschäftsjahr 2012 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats der Ge-
sellschaft für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen. 
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5. Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers 

 

Der Aufsichtsrat schlägt auf Empfehlung des Prüfungsausschusses vor, 
 

 die Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Köln, zum Ab-
schlussprüfer des Jahresabschlusses und des Konzernabschlusses für das 

am 31. Dezember 2013 endende Geschäftsjahr zu bestellen. 
 

Der Aufsichtsrat hat vor Unterbreitung des Wahlvorschlags die vom Deutschen Cor-
porate Governance Kodex vorgesehene Erklärung der Ernst & Young GmbH Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft, Köln, zu deren Unabhängigkeit eingeholt. 

 
 

6. Wahl zum Aufsichtsrat 

 

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft setzt sich nach §§ 95, 96 Absatz 1 AktG in Verbin-
dung mit § 10 Absatz 1 der Satzung der Gesellschaft aus sechs Mitgliedern der An-
teilseigner zusammen. Die Hauptversammlung ist bei der Wahl der Aufsichtsratsmit-
glieder nicht an Wahlvorschläge gebunden.  

 

Durch Beschluss des Amtsgerichts Köln vom 12. April 2013 wurde Herr Christoph  
Vilanek anstelle des zum 6. Januar 2013 aus dem Aufsichtsrat ausgeschiedenen 
Herrn Dietmar P. Binkowska zum neuen Aufsichtsratsmitglied bestellt. Herr Christoph 
Vilanek soll nunmehr durch die Hauptversammlung zum Aufsichtsratsmitglied der An-
teilseigner gewählt werden.  

 
Der Aufsichtsrat schlägt daher unter Beachtung der Ziffer 5.4.1 Absatz 1 des Deut-
schen Corporate Governance Kodex für die Zusammensetzung von Aufsichtsräten 

vor, 
 

Herrn Christoph Vilanek, Planegg, Vorstandsvorsitzender der freenet AG, 
Büdelsdorf, 

 
für die Zeit ab Beendigung der Hauptversammlung vom 8. August 2013 bis zur Been-
digung der Hauptversammlung, die über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Ge-
schäftsjahr 2015 beschließt, in den Aufsichtsrat zu wählen. 
 
Angaben zu Tagesordnungspunkt 6 gemäß § 125 Absatz 1 Satz 5 AktG sowie 

gemäß Ziffer 5.4.1 des Deutschen Corporate Governance Kodex: 

 
Herr Christoph Vilanek gehört folgenden anderen 
a) gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten; und/oder 
b)  vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien anderer Wirtschaftsun-

ternehmen an: 
 
a)  Netzpiloten AG, Hamburg, 

mobilcom-debitel GmbH, Büdelsdorf;  
b)  keine. 

 
Mit Blick auf Ziffer 5.4.1 des Deutschen Corporate Governance Kodex wird erklärt, 

dass Herr Christoph Vilanek nach Einschätzung des Aufsichtsrats in keinen nach die-
ser Empfehlung offenzulegenden persönlichen oder geschäftlichen Beziehungen zur 

Gesellschaft, deren Konzernunternehmen, zu den Organen der Gesellschaft oder zu 
einem wesentlich an der Gesellschaft beteiligten Aktionär steht.  
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Vorsorglich wird darauf hingewiesen, dass Herr Christoph Vilanek Vorstandsvorsit-
zender der freenet AG ist und zwischen Tochtergesellschaften der freenet AG und 
Gesellschaften der Ströer-Gruppe geschäftliche Beziehungen bestehen. Des Weite-
ren hat die zur freenet Gruppe gehörende freenet.de GmbH ihre Tochtergesellschaft, 

die freeXmedia GmbH, im Jahr 2012 an die Media Ventures GmbH verkauft. Gesell-
schafter der Media Ventures GmbH sind Herr Udo Müller und Herr Dirk Ströer (Vor-
stands- bzw. Aufsichtsratsmitglied sowie Aktionäre der Ströer Media AG).  
 
Weitere Informationen zu dem vorgeschlagenen Kandidaten sind auf der Internetseite 
der Gesellschaft unter www.stroeer.de/investor-relations unter der Rubrik �Hauptver-
sammlung� abrufbar. 

 

 

7. Beschlussfassung über die Änderung der Vergütung der Aufsichtsratsmitglie-

der 

 

Nach § 14 der Satzung der Gesellschaft bewilligt die Hauptversammlung die Vergü-

tung der Mitglieder des Aufsichtsrats. 
 
Die derzeitige jährliche Vergütung beträgt für die Mitglieder des Aufsichtsrats 

EUR 25.000,00, für den Vorsitzenden des Aufsichtrats EUR 60.000,00, für den stell-
vertretenden Vorsitzenden des Aufsichtsrats und den Vorsitzenden des Prüfungsaus-
schusses jeweils EUR 40.000,00 sowie für ein Mitglied des Prüfungsausschusses 

EUR 30.000,00.  
 
Diese Vergütungsregelung soll grundsätzlich beibehalten werden. Um jedoch dem 

wachsenden Arbeitsumfang der Aufsichtsratsmitglieder Rechnung zu tragen, soll zu-
sätzlich ein Sitzungsgeld von der Hauptversammlung beschlossen werden. Des Wei-
teren sollen einige Regelungen zur Abwicklung konkretisiert werden.  
 
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, 
 
die Vergütung des Aufsichtsrats pro Geschäftsjahr der Gesellschaft wie folgt zu be-
stimmen: 

 
Vorsitzender des Aufsichtsrats  EUR 60.000,00 
Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats EUR 40.000,00 
Vorsitzender des Prüfungsausschusses EUR 40.000,00 
Mitglied des Prüfungsausschusses  EUR 30.000,00 
Mitglied des Aufsichtsrats EUR 25.000,00 
 

Übt ein Mitglied des Aufsichtsrats zur gleichen Zeit mehrere der vorgenannten Ämter 

aus, erhält es nur die Vergütung für das am höchsten vergütete Amt. 
 
Aufsichtsratsmitglieder, die nur während eines Teils des Geschäftsjahres dem Auf-
sichtsrat oder einem Ausschuss angehört haben, bzw. vorgenannte Ämter ausgeübt 

haben, erhalten eine im Verhältnis der Zeit geringere Vergütung. 
 

Zusätzlich erhält jedes Mitglied des Aufsichtsrats für jede persönliche Teilnahme an 

einer Präsenzsitzung bzw. Telefonkonferenz des Aufsichtsrats und seiner Ausschüs-
se jeweils ein Sitzungsgeld in Höhe von EUR 500,00. Bei einer Telefonkonferenz wird 
das Sitzungsgeld jedoch nur gezahlt, wenn die Telefonkonferenz von ihrer Bedeutung 
und ihrem Umfang her einer Präsenzsitzung entspricht. Finden am selben Tag meh-

http://www.stroeer.de/investor-relations
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rere Sitzungen bzw. Telefonkonferenzen statt, wird Sitzungsgeld insgesamt nur ein-
mal pro Tag gezahlt. 
 
Des Weiteren werden den Mitgliedern des Aufsichtsrats ihre nachgewiesenen ange-
messenen Auslagen (insbesondere Reisekosten) im Zusammenhang mit den Teil-
nahmen an Präsenzsitzungen des Aufsichtsrats erstattet. 
 
Diese Vergütungsregelung gilt mit Wirkung ab Beendigung der ordentlichen Haupt-
versammlung am 8. August 2013. 

 

 

8. Beschlussfassung über die Ermächtigung zur Ausgabe von Aktienoptionen an 

Mitglieder des Vorstands und ausgewählte Arbeitnehmer der Gesellschaft so-

wie an Mitglieder der Geschäftsführung verbundener Unternehmen, über die 

Schaffung eines neuen bedingten Kapitals 2013 in Höhe von bis zu 

EUR 3.176.400,00 zur Bedienung der Aktienoptionen und entsprechende Ände-

rung der Satzung 

 

Es ist beabsichtigt, ein Aktienoptionsprogramm der Gesellschaft zu beschließen, um 

Mitgliedern des Vorstands der Gesellschaft, ausgewählten Arbeitnehmern unterhalb 

der Vorstandsebene der Gesellschaft sowie Mitgliedern der Geschäftsführung der mit 

der Gesellschaft im Sinne von §§ 15 ff. AktG verbundenen Unternehmen Options-
rechte auf Aktien der Gesellschaft einräumen zu können (�Aktienoptionsprogramm 

2013�). Das Programm dient einer zielgerichteten Incentivierung der Programmteil-
nehmer und soll gleichzeitig eine Bindungswirkung der Teilnehmer an die Gesell-
schaft erreichen. Die Erfolgsziele basieren dabei auf einer mehrjährigen Bemes-
sungsgrundlage und stehen im Einklang mit den rechtlichen Anforderungen des Ak-
tiengesetzes und dem Deutschen Corporate Governance Kodex. 
 
Das zur Durchführung des Aktienoptionsprogramms 2013 vorgesehene Bedingte Ka-
pital 2013 und der damit verbundene Bezugsrechtsausschluss sind auf maximal 
6,5 % des Grundkapitals zum Zeitpunkt der Beschlussfassung beschränkt. Soweit die 

Gesellschaft nicht einen Barausgleich gewährt, kann die Bedienung der Aktienoptio-
nen mit neuen Aktien daher zu einer maximalen Verwässerung von 6,5 % führen. 
 
Das Grundkapital der Gesellschaft ist gemäß § 6 der Satzung bereits um bis zu 
EUR 11.776.000,00 durch Ausgabe von bis zu 11.776.000 neuen auf den Inhaber 
lautenden Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2010). Das Bedingte Kapital 

2010 dient der Gewährung von auf den Inhaber lautenden Stückaktien an die Inhaber 
bzw. Gläubiger von Wandelschuldverschreibungen und/oder Optionsschuldver-
schreibungen, die aufgrund der von der Hauptversammlung vom 13. Juli 2010 be-
schlossenen Ermächtigung von der Gesellschaft oder einem Beteiligungsunterneh-
men begeben werden. In der Summe überschreiten das Bedingte Kapital 2010 und 

das vorgesehene Bedingte Kapital 2013 nicht die gesetzliche Grenze der Hälfte des 

Grundkapitals zum Zeitpunkt der Beschlussfassung. 
 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen deshalb vor, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

a) Aktienoptionsprogramm 2013 

 
Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats im Rahmen 

des Aktienoptionsprogramms 2013 bis zu 3.176.400 Bezugsrechte (�Aktien-

optionsrechte�) auf bis zu 3.176.400 auf den Inhaber lautende Stückaktien 

der Gesellschaft zu gewähren. Zur Gewährung von Aktienoptionsrechten an 
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Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft ist allein der Aufsichtsrat nach 
Maßgabe der folgenden Bestimmungen ermächtigt. 
 
Die Ausgabe der Aktienoptionsrechte und der Aktien zur Bedienung der Ak-
tienoptionsrechte nach deren Ausübung erfolgt nach Maßgabe der folgenden 

Eckpunkte: 
  
aa) Aktienoptionsrecht 

 
Jedes Aktienoptionsrecht gewährt das Recht, nach näherer Maßgabe der Ak-
tienoptionsbedingungen gegen Zahlung des unter lit. ff) bestimmten maßgeb-
lichen Ausübungspreises eine auf den Inhaber lautende Stückaktie der Ge-
sellschaft mit einem auf jede Aktie entfallenden anteiligen Betrag des Grund-
kapitals von EUR 1,00 zu erwerben. 
 
Die Aktienoptionsbedingungen können vorsehen, dass die Gesellschaft den 
Berechtigten zur Bedienung der Aktienoptionsrechte wahlweise statt neuer 
Aktien aus bedingtem Kapital eine Barzahlung gewähren kann. Soweit es sich 

bei den Berechtigten um Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft handelt, 
hat hierüber der Aufsichtsrat zu entscheiden. 
 
Die neuen Aktien nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres am Gewinn teil, 

für das zum Zeitpunkt der Ausgabe der neuen Aktien noch kein Beschluss der 

Hauptversammlung über die Verwendung des Bilanzgewinns gefasst worden 

ist. 
 
Die Aktienoptionsrechte haben eine maximale Laufzeit von sieben Jahren ab 
dem Tag ihrer jeweiligen Ausgabe (�Höchstlaufzeit�) und verfallen hiernach 

entschädigungslos. 
 

bb) Kreis der Bezugsberechtigten und Aufteilung der Aktienoptionsrechte 

 
Der Kreis der Bezugsberechtigten umfasst Mitglieder des Vorstands der Ge-
sellschaft, ausgewählte Arbeitnehmer unterhalb der Vorstandsebene der Ge-
sellschaft sowie Mitglieder der Geschäftsführung der mit der Gesellschaft im 

Sinne von §§ 15 ff. AktG verbundenen Unternehmen (�Bezugsberechtigte�). 

Die Festlegung des genauen Kreises der Bezugsberechtigten sowie der Um-
fang der ihnen jeweils zu gewährenden Aktienoptionsrechte obliegen dem 

Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats. Soweit Mitglieder des Vorstands 
der Gesellschaft Aktienoptionsrechte erhalten sollen, obliegt diese Festlegung 
und die Ausgabe der Aktienoptionsrechte ausschließlich dem Aufsichtsrat. 
 
Den Aktionären der Gesellschaft steht kein gesetzliches Bezugsrecht auf die 

Aktienoptionsrechte zu. 
 
Das Gesamtvolumen der bis zu 3.176.400 Aktienoptionsrechte verteilt sich auf 
die berechtigten Personengruppen wie folgt: 
 
(i) Insgesamt bis zu Stück 1.954.700 Aktienoptionsrechte an Mitglieder 

des Vorstands der Gesellschaft (�Gruppe 1�), 
 
(ii) Insgesamt bis zu Stück 244.300 Aktienoptionsrechte an Arbeitnehmer 

der Gesellschaft (�Gruppe 2�). 
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(iii) Insgesamt bis zu Stück 977.400 Aktienoptionsrechte an Mitglieder der 

Geschäftsführung der mit der Gesellschaft im Sinne von §§ 15 ff. AktG 
verbundenen Unternehmen (�Gruppe 3�).  

 
Die Bezugsberechtigten müssen zum Zeitpunkt der Gewährung der Bezugs-
rechte in einem Anstellungs- oder Dienstverhältnis zur Gesellschaft stehen 

oder Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft sein oder Mitglieder der Ge-
schäftsführung der mit der Gesellschaft im Sinne von §§ 15 ff. AktG verbun-
denen Unternehmen sein (jeweils �Beschäftigungsverhältnis�). 

 
cc) Ausgabe der Aktienoptionen, Ausgabezeiträume 

 
Die Ausgabe der Aktienoptionsrechte erfolgt durch Abschluss eines schriftli-
chen Begebungsvertrages (auch �Bezugsrechtsvereinbarung�) zwischen der 

Gesellschaft und dem jeweiligen Bezugsberechtigten. Soweit Mitglieder des 
Vorstands der Gesellschaft Aktienoptionsrechte erhalten sollen, obliegt die 
Vertretung der Gesellschaft dem Aufsichtsrat. 
 
Die Bezugsrechte können an die Bezugsberechtigten einmal oder mehrmals 
jeweils während eines Zeitraumes von 30 Tagen nach einer Hauptversamm-
lung und nach der Veröffentlichung der Jahresergebnisse, der Halbjahreser-
gebnisse sowie der Quartalsergebnisse ausgegeben werden (jeweils �Ausga-

bezeitraum�). 
 
Die Gesamtzahl der Aktienoptionsrechte, die im Rahmen einer Bezugsverein-
barung an einen Berechtigten ausgegeben werden kann, muss durch hundert 
teilbar sein. 
 

dd) Wartezeit, Zeitraum der Optionsrechtsausübung, Laufzeit des  

Aktienoptionsrechts, depotmäßige Buchung 
 

Die Aktienoptionsrechte können frühestens vier Jahre nach dem Tag ihrer 

Ausgabe ausgeübt werden (�Wartezeit�). Nach Ablauf der Wartezeit können 

die Aktienoptionsrechte, für die die Erfolgsziele gemäß lit. ee) erreicht sind, 

außerhalb der Ausübungssperrfristen jederzeit ausgeübt werden. 
 

Ausübungssperrfristen sind jeweils die folgenden Zeiträume: 
 
(i) der Zeitraum ab Ablauf der Frist zur Anmeldung zu einer Hauptver-

sammlung der Gesellschaft bis zum Ablauf des Tages der Hauptver-
sammlung; 

 
(ii) vom Stichtag des jeweiligen Berichtszeitraums bis zur Veröffentlichung 

der Quartalsergebnisse bzw. der Halbjahresergebnisse bzw. der Jah-
resergebnisse; und 

 
(iii) der Zeitraum vom 15. Dezember eines Jahres bis zum Ablauf des 15. 

Januar des Folgejahres. 
 
Die vorstehend genannten Ausübungssperrfristen verstehen sich jeweils ein-
schließlich der bezeichneten Anfangs- und Endzeitpunkte. Im Übrigen sind die 

Einschränkungen zu beachten, die sich aus den allgemeinen Rechtsvorschrif-
ten, insbesondere dem Insiderhandelsverbot (§ 14 WpHG) ergeben. Sofern 

der Vorstand der Gesellschaft betroffen ist, kann der Aufsichtsrat, und sofern 
die übrigen Teilnehmer betroffen sind, der Vorstand der Gesellschaft in be-
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gründeten Ausnahmefällen weitere Ausübungssperrfristen festlegen, deren 
Beginn den Bezugsberechtigten jeweils rechtzeitig vorher mitgeteilt wird. 
 
Die Ausübung der Aktienoptionsrechte ist � unter Beachtung der Wartezeit, 
der Ausübungssperrfristen und der Erfolgsziele � innerhalb der Höchstlaufzeit 

möglich, soweit die Aktienoptionsrechte nicht bereits vorher verfallen sind. 
 
Die Aktienoptionsrechte können nur ausgeübt werden, wenn in der entspre-
chenden Bezugserklärung ein Wertpapierdepot benannt wird, auf das die be-
zogenen Aktien der Gesellschaft zulässigerweise und ordnungsgemäß gelie-
fert und gebucht werden können. 

 
ee) Erfolgsziele  
 

65% der Aktienoptionsrechte, die im Rahmen einer Bezugsvereinbarung an 
einen Bezugsberechtigten ausgegeben worden sind, können ausgeübt wer-
den, wenn und soweit die nachfolgenden Erfolgsziele kumulativ erreicht wur-
den: 
 
(i) Der Schlussauktionspreis der Aktien der Gesellschaft im elektroni-

schen Handelssystem XETRA der Deutschen Börse AG in Frankfurt 

am Main (oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem) beträgt an fünf 

aufeinanderfolgenden Handelstagen innerhalb von zwölf Monaten vor 

Ende der Wartezeit mindestens EUR 15,00 (�nachhaltiger Schluss-

auktionspreis�). 
 
(ii) Das um Sondereinflüsse bereinigte im Geschäftsbericht ausgewiesene 

EBIT(DA) der Gesellschaft für das vor Ablauf der jeweiligen Wartezeit 
endende Geschäftsjahr beträgt mindestens EUR 150 Mio. 

 
Bei Erreichung der vorgenannten Erfolgsziele können auch weitere Aktienop-
tionsrechte nach Maßgabe der nachfolgenden Erdienungstabelle ausgeübt 

werden, nämlich bis hin zur Gesamtzahl der im Rahmen einer Bezugsverein-
barung ausgegebenen Aktienoptionsrechte (=100%), wenn und soweit der 
nachhaltige Schlussauktionspreis die nachfolgend in der Erdienungstabelle 
festgelegten Beträge überschreitet: 
 
 

Nachhaltiger Schlussauktionspreis 

(mindestens) 

Prozentuale Ausübung der        

Aktienoptionsrechte  

EUR 16,00 70% 

EUR 17,00 75% 

EUR 18,00 80% 

EUR 19,00 85% 

EUR 20,00 90% 

EUR 21,00 95% 

EUR 22,00 100% 
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ff) Ausübungspreis, Ausübungskurs und Cap 

 
Die Ausgabe der Bezugsrechte erfolgt für den Bezugsberechtigten unentgelt-
lich. Jedes ausgegebene Bezugsrecht berechtigt zum Bezug einer Aktie der 
Gesellschaft zum Ausübungspreis. 
Der Ausübungspreis entspricht dem durchschnittlichen Schlussauktionspreis 

(arithmetisches Mittel) der Aktien der Gesellschaft im elektronischen Handels-
system XETRA der Deutschen Börse AG in Frankfurt am Main (oder einem 

vergleichbaren Nachfolgesystem) an den letzten 30 Handelstagen vor dem 
Tag der Ausgabe des jeweiligen Aktienoptionsrechts (�Ausübungspreis�). 

Mindestausübungspreis ist jedoch in jedem Fall der geringste Ausgabebetrag 
im Sinne von § 9 Absatz 1 AktG. 
 
Gewährt die Gesellschaft den Berechtigten zur Bedienung der Aktienoptions-
rechte statt neuer Aktien aus bedingtem Kapital eine Barzahlung, dann ergibt 
sich die Barzahlung aus der Differenz zwischen dem Ausübungspreis und 

dem Ausübungskurs. Der Ausübungskurs ist der Schlussauktionspreis der Ak-
tien der Gesellschaft im elektronischen Handelssystem XETRA der Deutschen 
Börse AG in Frankfurt am Main (oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem) 
am letzten Handelstag vor dem Tag der Ausübung der Aktienoptionsrechte 

(�Ausübungskurs�). 
 
Der durch die Ausübung der Aktienoptionsrechte erzielbare Gewinn des Opti-
onsinhabers in Form der Differenz zwischen dem Ausübungskurs und dem 

Ausübungspreis darf in jedem Falle das Dreifache des Ausübungspreises 

nicht überschreiten (�Cap�). Im Falle einer Überschreitung des Cap wird der 

Ausübungspreis so angepasst, dass die Differenz zwischen dem Ausübungs-
kurs und dem angepassten Ausübungspreis das Dreifache des Ausübungs-
preises nicht übersteigt. 

 
gg) Verwässerungsschutz 

 
Führt die Gesellschaft innerhalb der Laufzeit der Aktienoptionsrechte Kapital- 
und Strukturmaßnahmen durch, ist der Vorstand der Gesellschaft oder, soweit 

Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft betroffen sind, der Aufsichtsrat er-
mächtigt, die Berechtigten wirtschaftlich gleichzustellen. Dies gilt insbesonde-
re, sofern die Gesellschaft unter Einräumung eines unmittelbaren oder mittel-
baren Bezugsrechts an die Aktionäre das Grundkapital durch Ausgabe neuer 
Aktien gegen Bareinlagen erhöht oder Teilschuldverschreibungen mit Options- 
oder Wandelrechten begibt. Die Gleichstellung kann durch die Herabsetzung 
des Ausübungspreises oder durch die Anpassung des Bezugsverhältnisses 

oder durch eine Kombination von beidem erfolgen. Ein Anspruch der Berech-
tigten auf wirtschaftliche Gleichstellung besteht jedoch nicht. Im Falle der 
Ausgabe von Aktien, Wandelschuldverschreibungen oder Optionsrechten im 
Rahmen von aktienbasierten Vergütungsprogrammen einschließlich dieses 

Aktienoptionsprogramms 2013 wird kein Ausgleich gewährt.  
 
Im Falle einer Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln durch Ausgabe neuer 

Aktien erhöht sich die Anzahl der Aktien, die je Aktienoptionsrecht bezogen 

werden können, im gleichen Verhältnis wie das Grundkapital. Der Ausü-

bungspreis mindert sich entsprechend dem Verhältnis der Kapitalerhöhung. 

§ 9 Abs. 1 AktG bleibt unberührt. Erfolgt die Kapitalerhöhung aus Gesell-
schaftsmitteln ohne Ausgabe neuer Aktien (§ 207 Abs. 2 S. 2 AktG), bleiben 
das Bezugsverhältnis und der Ausübungspreis unverändert.  
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Im Falle einer Kapitalherabsetzung im Wege der Zusammenlegung oder Ein-
ziehung von Aktien vermindert sich die Anzahl von Aktien, die je Aktienopti-
onsrecht bezogen werden können, in dem Verhältnis, das dem Verhältnis des 

Herabsetzungsbetrages des Grundkapitals zum Grundkapital der Gesellschaft 
vor der Kapitalherabsetzung entspricht. Der Ausübungspreis je Aktie wird bei 

einer nominellen Kapitalherabsetzung im Wege der Zusammenlegung von Ak-
tien entsprechend dem Verhältnis der Kapitalherabsetzung erhöht. Wird das 

Kapital gegen Rückzahlung von Einlagen herabgesetzt oder erworbene eige-
ne Aktien eingezogen, findet keine Anpassung des Ausübungspreises und 

des Bezugsverhältnisses statt.  
 
Im Falle eines Aktiensplits ohne Änderung des Grundkapitals erhöht sich die 

Anzahl der Aktien, die je Aktienoptionsrecht bezogen werden können, in dem 

Verhältnis, in dem eine alte Aktie gegen neue Aktien eingetauscht wird. Der 

Ausübungspreis mindert sich entsprechend dem Verhältnis, in dem alte Aktien 

gegen neue Aktien eingetauscht werden. Entsprechend verringert sich die An-
zahl der Aktien, die je Aktienoptionsrecht bezogen werden können im Falle 

der Zusammenlegung von Aktien. Der Ausübungspreis wird in dem Verhältnis 
erhöht, in dem alte Aktien gegen neue Aktien eingetauscht werden. 
 
Bruchteile von Aktien werden nicht geliefert und nicht ausgeglichen. Bei Erklä-

rung der Ausübung mehrerer Aktienoptionsrechte durch einen Berechtigten 

werden jedoch Bruchteile von Aktien zusammengelegt. 
 

hh) Nichtübertragbarkeit und Verfall 

 
Die Aktienoptionsrechte werden als nicht übertragbare Bezugsrechte gewährt. 

Die Aktienoptionsrechte sind mit Ausnahme des Erbfalls weder übertragbar 

noch veräußerbar, verpfändbar oder anderweitig belastbar.  
 
Die Aktienoptionsrechte verfallen entschädigungslos, wenn das Beschäfti-
gungsverhältnis zwischen dem Optionsinhaber und der Gesellschaft bzw. dem 

mit der Gesellschaft im Sinne von §§ 15 ff. AktG verbundenen Unternehmen 
gekündigt wird oder endet oder das Unternehmen mit dem das Beschäfti-
gungsverhältnis besteht, kein verbundenes Unternehmen der Gesellschaft 

mehr ist. Dies gilt nicht, soweit die Aktienoptionsrechte nach folgender Maß-

gabe unverfallbar geworden sind: Die an einen Bezugsberechtigten ausgege-
benen Aktienoptionen werden nach Ablauf ihrer jeweiligen Wartezeit unver-
fallbar. Die Unverfallbarkeit sämtlicher an einen Bezugsberechtigten ausgege-
benen Aktienoptionsrechte tritt auch dann ein, wenn ein Dritter nach Options-
ausgabe unmittelbar oder mittelbar die Kontrolle über die Gesellschaft erlangt; 

die Feststellung der Kontrollerlangung richtet sich nach den §§ 29, 30 WpÜG. 

In den vorstehenden Fällen können die Aktienoptionsrechte innerhalb der 

Höchstlaufzeit auch dann ausgeübt werden, wenn das Beschäftigungsverhält-
nis mit dem Optionsinhaber gekündigt oder beendet wurde. In diesem Fall 

sind sämtliche Aktienoptionsrechte am nächstmöglichen Tag nach Beendi-
gung des Beschäftigungsverhältnisses auszuüben.  
 
Für die Fälle, dass das Beschäftigungsverhältnis durch Todesfall, verminderte 
Erwerbsfähigkeit, Pensionierung, Kündigung oder anderweitig nicht kündi-
gungsbedingt endet oder für den Fall, dass der Optionsinhaber nach Kündi-
gung seines alten Beschäftigungsverhältnisses ein neues Beschäftigungsver-
hältnis eingeht, können in den Aktienoptionsbedingungen Sonderregelungen 

für den Verfall der Aktienoptionsrechte vorgesehen werden.  
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In jedem Fall verfallen sämtliche nicht ausgeübten Aktienoptionsrechte ent-
schädigungslos spätestens nach Ablauf der Höchstlaufzeit von sieben Jahren 
nach ihrer Ausgabe. 

 
ii) Regelung der Einzelheiten 

 
Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren 

Bedingungen des Aktienoptionsprogramms einschließlich der Aktienoptions-
bedingungen für die berechtigten Personengruppen festzulegen; abweichend 
hiervon entscheidet für die Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft der Auf-
sichtsrat der Gesellschaft. Zu den wichtigsten Einzelheiten gehören insbeson-
dere der Umfang der zu gewährenden Aktienoptionsrechte, weitere Einzelhei-
ten über die Anpassung des Ausübungspreises und/oder des Bezugsverhält-
nisses bei Kapital- und Strukturmaßnahmen zum Zwecke des Verwässe-
rungsschutzes, Bestimmungen über die Aufteilung der Aktienoptionsrechte in-
nerhalb der berechtigten Personengruppe, den Ausgabetag innerhalb der vor-
gesehenen Zeiträume, das Verfahren für die Zuteilung an die einzelnen be-
rechtigten Personen, das Verfahren zur Ausübung der Aktienoptionsrechte 

sowie weitere Verfahrensregelungen, insbesondere die technische Abwick-
lung der Ausgabe der entsprechenden Aktien der Gesellschaft bzw. Leistung 
der Barzahlung nach Optionsausübung. 
 

b) Schaffung eines neuen bedingten Kapitals 

 
Das Grundkapital wird um bis zu EUR 3.176.400 durch Ausgabe von bis zu 
Stück 3.176.400 auf den Inhaber lautende Stückaktien bedingt erhöht (Be-
dingtes Kapital 2013). Die bedingte Kapitalerhöhung dient ausschließlich der 

Gewährung von Rechten an die Inhaber von Aktienoptionsrechten aus dem 

Aktienoptionsprogramm 2013, zu deren Ausgabe der Vorstand mit Beschluss 
der Hauptversammlung vom heutigen Tage gemäß vorstehender lit. a) er-
mächtigt wurde. Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, 

wie die Inhaber von Aktienoptionsrechten, die aufgrund der Ermächtigung der 

Hauptversammlung vom heutigen Tage gewährt wurden, diese Aktienoptions-
rechte ausüben und die Gesellschaft die Aktienoptionsrechte nicht durch Bar-
zahlung erfüllt. 
 
Die neuen Aktien nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres an am Gewinn 

teil, für das zum Zeitpunkt der Ausgabe der neuen Aktien noch kein Beschluss 

der Hauptversammlung über die Verwendung des Bilanzgewinns gefasst 

worden ist.  
 

Der Vorstand der Gesellschaft wird ermächtigt, mit Zustimmung des Auf-
sichtsrats die weiteren Einzelheiten der Durchführung der bedingten Kapital-
erhöhung festzulegen, es sei denn, es sollen Aktienoptionsrechte und Aktien 

an Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft ausgegeben werden; in diesem 
Fall legt der Aufsichtsrat die weiteren Einzelheiten der Durchführung der be-
dingten Kapitalerhöhung fest. 
 
Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend dem 

Umfang der Kapitalerhöhung aus dem Bedingten Kapital 2013 zu ändern. 
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c) Satzungsänderung 

 
Die Satzung der Gesellschaft erhält einen neuen § 6a mit folgender Fassung: 

 

�§ 6a 

Bedingtes Kapital 2013 

(1) Das Grundkapital ist um bis zu EUR 3.176.400 durch Ausgabe von bis 

zu Stück 3.176.400 auf den Inhaber lautende Stückaktien bedingt er-

höht (Bedingtes Kapital 2013). Die bedingte Kapitalerhöhung dient 

ausschließlich der Gewährung von Rechten an die Inhaber von Ak-

tienoptionsrechten aus dem Aktienoptionsprogramm 2013, zu deren 

Ausgabe der Vorstand mit Beschluss der Hauptversammlung vom 8. 

August 2013 ermächtigt wurde. Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur 

insoweit durchgeführt, wie die Inhaber von Aktienoptionsrechten, die 

aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 8. August 

2013 gewährt wurden, diese Aktienoptionsrechte ausüben und die 

Gesellschaft die Aktienoptionsrechte nicht durch Barzahlung erfüllt. 

(2) Die neuen Aktien nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres an am 

Gewinn teil, für das zum Zeitpunkt der Ausgabe der neuen Aktien noch 

kein Beschluss der Hauptversammlung über die Verwendung des Bi-

lanzgewinns gefasst worden ist.  

(3) Der Vorstand der Gesellschaft wird ermächtigt, mit Zustimmung des 

Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Durchführung der beding-

ten Kapitalerhöhung festzulegen, es sei denn, es sollen Aktienoptions-

rechte und Aktien an Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft aus-

gegeben werden; in diesem Fall legt der Aufsichtsrat die weiteren Ein-

zelheiten der Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung fest. 

(4) Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung der Satzung entspre-

chend dem Umfang der Kapitalerhöhung aus dem Bedingten Kapital 

2013 zu ändern.� 

 

 

9. Beschlussfassung über die Zustimmung zum Gewinnabführungsvertrag mit 

der Ströer Digital Group GmbH 

 
Die Ströer Media AG und ihre 100 %ige Tochtergesellschaft Ströer Digital Group 

GmbH, Köln (als gewinnabführende Gesellschaft) haben zur Herstellung der körper-
schaftsteuerlichen Organschaft am 26. Juni 2013 einen Gewinnabführungsvertrag 

(Ergebnisabführungsvertrag) geschlossen. Dieser Vertrag bedarf zu seiner Wirksam-
keit unter anderem der Zustimmung der Hauptversammlung der Gesellschaft. 
 
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, folgenden Beschluss zu fassen:  
 

Dem Gewinnabführungsvertrag zwischen der Ströer Media AG und der Ströer 

Digital Group GmbH vom 26. Juni 2013 wird zugestimmt. 
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Der Vertrag hat folgenden Wortlaut:  
 
Zwischen  
Ströer Media AG, Ströer Allee 1, 50999 Köln 

 -nachfolgend �OBERGESELLSCHAFT� genannt-  
und  

Ströer Digital Group GmbH, Wesselinger Straße 22-30, 50999 Köln 

 -nachfolgend �UNTERGESELLSCHAFT� genannt- 
 
wird folgender Gewinnabführungsvertrag geschlossen:  
 
 

§ 1 Gewinnabführung 

 

1. Die UNTERGESELLSCHAFT verpflichtet sich unter entsprechender Beachtung 
von § 301 AktG in seiner jeweils gültigen Fassung, während der Vertragsdauer 
und erstmals für das ab 01.07.2013 laufende Geschäftsjahr ihren gesamten nach 

den maßgeblichen handelsrechtlichen Vorschriften ermittelten Gewinn an die 

OBERGESELLSCHAFT abzuführen. Abzuführen ist � vorbehaltlich einer Bildung 
oder Auflösung von Rücklagen nach Absatz 2 � der ohne die Gewinnabführung 

entstehende Jahresüberschuss vermindert um einen Verlustvortrag aus dem Vor-
jahr. 

 
2. Die UNTERGESELLSCHAFT kann mit Zustimmung der OBERGESELLSCHAFT 

Beträge aus dem Jahresüberschuss in die anderen Gewinnrücklagen einstellen, 

wenn dies handelsrechtlich zulässig und bei vernünftiger kaufmännischer Beurtei-
lung wirtschaftlich begründet ist. Die während der Dauer dieses Vertrages gebil-
deten anderen Gewinnrücklagen sind auf Verlangen der OBERGESELLSCHAFT 

aufzulösen und zum Ausgleich eines Jahresfehlbetrages zu verwenden oder als 

Gewinn abzuführen.  
 
3. Die Abführung von Beträgen aus der Auflösung von Kapitalrücklagen i.S.d. § 272 

Abs. 2 Nr. 4 HGB oder von vorvertraglichen Gewinnrücklagen ist ausgeschlossen.  
 

§ 2 Verlustübernahme 

 

Die OBERGESELLSCHAFT ist entsprechend der Vorschrift des § 302 AktG in seiner 

jeweils gültigen Fassung verpflichtet, jeden während der Vertragsdauer entstehenden 

Jahresfehlbetrag auszugleichen, soweit dieser nicht dadurch ausgeglichen wird, dass 
den anderen Gewinnrücklagen Beträge entnommen werden, die während der Ver-
tragsdauer in sie eingestellt worden sind. 

 
§ 3 Jahresabschluss 

 
1. Die UNTERGESELLSCHAFT hat den Jahresabschluss so zu erstellen, dass der 

abzuführende Gewinn bzw. der zu übernehmende Verlust als Verbindlichkeit bzw. 

Forderung gegenüber OBERGESELLSCHAFT ausgewiesen wird. 
 
2. Der Jahresabschluss der UNTERGESELLSCHAFT ist vor dem Jahresabschluss 

der OBERGESELLSCHAFT zu erstellen und festzustellen. 
 
3. Der Jahresabschluss der UNTERGESELLSCHAFT ist vor seiner Feststellung der 

OBERGESELLSCHAFT zur Kenntnisnahme, Prüfung und Abstimmung vorzule-
gen. 

 



15 

 

4. Endet das Wirtschaftsjahr der UNTERGESELLSCHAFT zugleich mit dem Wirt-
schaftsjahr der OBERGESELLSCHAFT, so ist gleichwohl das zu übernehmende 
Ergebnis der UNTERGESELLSCHAFT im Jahresabschluss der OBERGESELL-
SCHAFT für das gleiche Wirtschaftsjahr zu berücksichtigen. 

 

§ 4 Inkrafttreten, Vertragsdauer, Kündigung 

 
1. Der Vertrag bedarf zu seiner Wirksamkeit der Zustimmung der Hauptversamm-

lung der OBERGESELLSCHAFT und der Gesellschafterversammlung der UN-
TERGESELLSCHAFT sowie der Eintragung in das Handelsregister der UNTER-
GESELLSCHAFT. Er gilt rückwirkend für die Zeit ab Beginn des Wirtschaftsjahres 

der UNTERGESELLSCHAFT zum 01.07.2013. 
 
2. Der Vertrag kann unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von sechs Monaten zum 

Ende des Geschäftsjahres der UNTERGESELLSCHAFT gekündigt werden, erst-
mals zum Ablauf des 30.06.2018; sollte sich bis zum ersten ordentlichen Kündi-
gungstermin das Geschäftsjahr der UNTERGESELLSCHAFT geändert haben, 

kann der Vertrag erstmals zum Ablauf des ersten nach dem 30.06.2018 enden-
den Geschäftsjahres unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von sechs Monaten 

gekündigt werden. Wird der Vertrag nicht gekündigt, verlängert er sich bei der 

gleichen Kündigungsfrist um jeweils ein Geschäftsjahr. 
 
3. Das Recht zur vorzeitigen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt. Als 

wichtiger Grund gilt im Einzelfall insbesondere 
 

a) die Veräußerung von mindestens so vielen Anteilen an der UNTERGESELL-
SCHAFT durch die OBERGESELLSCHAFT, dass die Voraussetzungen der 
finanziellen Eingliederung der UNTERGESELLSCHAFT in die OBERGE-
SELLSCHAFT gemäß Steuerrecht nicht mehr vorliegen. 
oder 

b) die Umwandlung, Verschmelzung oder Liquidation der OBERGESELL-
SCHAFT oder der UNTERGESELLSCHAFT. 

 
4. Die OBERGESELLSCHAFT ist der UNTERGESELLSCHAFT im Falle der Kündi-

gung aus wichtigem Grund lediglich zum Ausgleich der anteiligen Verluste bis zur 
handelsrechtlichen Beendigung dieses Vertrags verpflichtet. 

 
5. Wenn der Vertrag endet, hat die OBERGESELLSCHAFT den Gläubigern der 

UNTERGESELLSCHAFT entsprechend § 303 AktG Sicherheit zu leisten. 

 
§ 5 Schlußbestimmungen 

 

1. Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrags einschließlich dieser Bestimmung 

bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. 
 

2. Sollten sich einzelne Bestimmungen dieses Vertrages als unwirksam, nichtig oder 
undurchführbar erweisen oder unwirksam, nichtig oder undurchführbar werden, 

gilt bei Aufrechterhaltung des Vertrages im übrigen diejenige Regelung, die dem 

in diesem Vertrag erkennbar gewordenen Willen der Parteien am nächsten 

kommt. Die Parteien werden eine Regelung herbeiführen, die dem Zweck dieses 

Vertrages am nächsten kommt. Entsprechendes gilt für Regelungslücken. 
 

3. Ausschließlicher Gerichtsstand ist Köln. 
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Von dem Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung an sind über die Inter-
netseite der Gesellschaft unter www.stroeer.de/investor-relations unter der Rubrik 
�Hauptversammlung� auch folgende Unterlagen abrufbar:  

- der Gewinnabführungsvertrag zwischen der Gesellschaft und der Ströer Digi-
tal Group GmbH, 

- die Jahresabschlüsse und Lageberichte der Gesellschaft für die letzten drei 

Geschäftsjahre sowie der Jahresabschluss der im Jahre 2012 gegründeten 

Ströer Digital Group GmbH sowie  

- der gemeinsame Bericht des Vorstands der Gesellschaft und der Geschäfts-
führung der Ströer Digital Group GmbH. 

 
Die vorgenannten Unterlagen werden auch in der Hauptversammlung am 8. August 
2013 ausliegen und den Aktionären zugänglich sein. 
 
Da sich alle Geschäftsanteile der Ströer Digital Group GmbH in der Hand der Gesell-
schaft befinden, bedarf es weder einer Prüfung des Gewinnabführungsvertrags durch 

einen Vertragsprüfer noch ist die Gewährung von Ausgleichszahlungen (§ 304 AktG) 

oder von Abfindungen (§ 305 AktG) erforderlich. 
 

 

 

VORAUSSETZUNG FÜR DIE TEILNAHME AN DER HAUPTVERSAMMLUNG UND DIE 

AUSÜBUNG DES STIMMRECHTS 
 
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind gemäß 

§ 16 Absatz 1 der Satzung der Gesellschaft nur die Aktionäre berechtigt, die sich bei der 

Gesellschaft fristgerecht angemeldet und ihre Berechtigung nachgewiesen haben. 
 
Die Anmeldung hat in Textform im Sinne von § 126b BGB (z.B. schriftlich, per Fax oder per 
E-Mail) in deutscher oder englischer Sprache zu erfolgen. 
 
Die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung oder zur Ausübung des Stimm-
rechts ist durch eine in Textform im Sinne von § 126b BGB in deutscher oder englischer 
Sprache erstellte Bescheinigung des depotführenden Instituts über den Anteilsbesitz nach-
zuweisen. Der Nachweis muss sich auf den Beginn des 21. Tages vor der Hauptversamm-
lung beziehen, also auf Donnerstag, 18. Juli 2013, 0.00 Uhr (MESZ) (�Nachweisstich-

tag�). 
 
Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Aus-
übung des Stimmrechtes als Aktionär nur, wer den Nachweis erbracht hat. 
 
Die Anmeldung und der Nachweis müssen der Gesellschaft in Textform im Sinne von § 126b 
BGB unter der nachfolgend genannten Adresse spätestens am Donnerstag, 1. August 

2013, 24.00 Uhr (MESZ) (Eingang), zugehen: 
 
Postanschrift:  Ströer Media AG 

c/o Commerzbank AG 
 GS-MO 4.1.1 General Meetings 

60261 Frankfurt am Main 
Deutschland 

E-Mail:   hv-eintrittskarten@commerzbank.com 
Fax:    +49 (0)69 / 136 26 351 
 

http://www.stroeer.de/investor-relations
mailto:hv-eintrittskarten@commerzbank.com
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Nach Eingang der Anmeldung und des Nachweises ihres Anteilsbesitzes bei der vorgenann-
ten Anmeldestelle werden den Aktionären Eintrittskarten für die Hauptversammlung über-
sandt. 
 
Um den rechtzeitigen Erhalt der Eintrittskarten sicherzustellen, bitten wir die Aktionäre, mög-
lichst frühzeitig eine Eintrittskarte bei ihrem depotführenden Institut anzufordern. Die Über-
sendung der Anmeldung und des Nachweises des Anteilsbesitzes werden in diesen Fällen in 

der Regel durch das depotführende Institut vorgenommen. Aktionäre, die rechtzeitig eine 

Eintrittskarte für die Hauptversammlung über ihr depotführendes Institut anfordern, brauchen 

deshalb in der Regel nichts weiter zu veranlassen. Im Zweifel sollten sich Aktionäre bei ih-
rem depotführenden Institut erkundigen, ob dieses für sie die Anmeldung und den Nachweis 

des Anteilsbesitzes vornimmt. 
 
Bedeutung des Nachweisstichtags (Record Date) 
 
Der Nachweisstichtag (Record Date) ist das entscheidende Datum für den Umfang und die 

Ausübung des Teilnahme- und Stimmrechts in der Hauptversammlung. Im Verhältnis zur 

Gesellschaft gilt für die Teilnahme an der Hauptversammlung oder die Ausübung des Stimm-
rechts als Aktionär nur, wer einen Nachweis des Anteilsbesitzes zum Record Date erbracht 

hat. Veränderungen im Aktienbestand nach dem Record Date haben hierfür keine Bedeu-
tung. Aktionäre, die sich ordnungsgemäß angemeldet und den Nachweis erbracht haben, 

sind auch dann zur Teilnahme an der Hauptversammlung oder zur Ausübung des Stimm-
rechts berechtigt, wenn sie die Aktien nach dem Record Date veräußern. Aktionäre, die zum 

Record Date noch keine Aktien besaßen, sondern diese erst danach erworben haben, kön-
nen somit nur an der Hauptversammlung teilnehmen und das Stimmrecht ausüben, sofern 

sie sich bevollmächtigen oder zur Rechtsausübung ermächtigen lassen. Der Nachweisstich-
tag hat keine Auswirkungen auf die Veräußerbarkeit der Aktien. Er ist zudem kein relevantes 

Datum für eine eventuelle Dividendenberechtigung. 
 
 
VERFAHREN FÜR DIE STIMMABGABE DURCH BEVOLLMÄCHTIGTE 
 
Das Stimmrecht kann auch durch einen Bevollmächtigten ausgeübt werden, z.B. durch die 

depotführende Bank, eine Aktionärsvereinigung oder die von der Gesellschaft benannten 

Stimmrechtsvertreter. Auch in diesem Fall muss sich der Aktionär wie zuvor beschrieben 

fristgerecht zur Hauptversammlung anmelden und seinen Anteilsbesitz fristgerecht nachwei-
sen. 
 
Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber 

der Gesellschaft bedürfen nach § 134 Absatz 3 Satz 3 AktG in Verbindung mit § 17 Absatz 2 
der Satzung der Gesellschaft der Textform im Sinne von § 126b BGB, wenn weder ein Kre-
ditinstitut noch eine Aktionärsvereinigung oder eine andere der in § 135 Absatz 8 und 10 
AktG gleichgestellten Institutionen oder Personen zur Ausübung des Stimmrechts bevoll-
mächtigt wird. Zur Erteilung der Vollmacht kann das Vollmachtsformular verwendet werden, 
das die Aktionäre auf der Rückseite der übersandten Eintrittskarte bzw. auf der Internetseite 

der Gesellschaft unter www.stroeer.de/investor-relations unter der Rubrik �Hauptversamm-
lung� finden. 
 
Der Nachweis über die Bestellung eines Bevollmächtigten gegenüber der Gesellschaft kann 

auch durch die Übermittlung der Bevollmächtigung in Textform im Sinne von § 126b BGB an 
folgende Adresse erfolgen: 
 
Postanschrift: Ströer Media AG 

c/o Haubrok Corporate Events GmbH 
Landshuter Allee 10 

http://www.stroeer.de/investor-relations
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80637 München 
Deutschland 

E-Mail: vollmacht@haubrok-ce.de 
Fax:  +49 (0)89 / 210 27 298  
 
Bei der Bevollmächtigung von Kreditinstituten im Sinne von § 135 AktG, Aktionärsvereini-
gungen oder diesen nach § 135 Absatz 8 und 10 AktG gleichgestellten Institutionen oder 
Personen gilt das Erfordernis der Textform nach § 134 Absatz 3 Satz 3 AktG nicht. Jedoch 
ist die Vollmachtserklärung vom Bevollmächtigten nachprüfbar festzuhalten. Sie muss zu-
dem vollständig sein und darf nur mit der Stimmrechtsausübung verbundene Erklärungen 

enthalten. Wir bitten daher Aktionäre, die ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder 

eine andere der in § 135 Absatz 8 und 10 AktG gleichgestellten Institutionen oder Personen 
mit der Stimmrechtsausübung bevollmächtigen wollen, sich hierzu mit dem zu Bevollmächti-
genden abzustimmen. 
 
Darüber hinaus bieten wir unseren Aktionären die Möglichkeit, ihre Stimmrechte in der 

Hauptversammlung entsprechend ihren Weisungen durch von der Gesellschaft zu diesem 
Zweck benannte Stimmrechtsvertreter ausüben zu lassen. Auch in diesem Fall muss sich 

der Aktionär wie zuvor beschrieben fristgerecht zur Hauptversammlung anmelden und sei-
nen Anteilsbesitz fristgerecht nachweisen. Wenn ein Aktionär die von der Gesellschaft be-
nannten Stimmrechtsvertreter bevollmächtigen möchte, muss er ihnen Weisungen erteilen, 

wie das Stimmrecht ausgeübt werden soll. Die von der Gesellschaft benannten Stimm-
rechtsvertreter sind verpflichtet, nach Maßgabe der ihnen erteilten Weisungen abzustimmen. 
 
Die Bevollmächtigung der von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter kann vor der 
Hauptversammlung per Post, Fax oder E-Mail an folgende Adresse erfolgen: 
 
Postanschrift: Ströer Media AG 

c/o Haubrok Corporate Events GmbH 
Landshuter Allee 10 
80637 München 
Deutschland 

E-Mail:   vollmacht@haubrok-ce.de  
Fax:    +49 (0)89 / 210 27 298  
 
Bei einer Bevollmächtigung der von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter bitten 

wir die Aktionäre, die Vollmacht nebst Weisungen unter der vorgenannten Adresse bis spä-

testens Mittwoch, 7. August 2013, 16.00 Uhr (MESZ) (Eingang), zu übersenden. Zur 

Vollmachts- und Weisungserteilung an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsver-
treter kann das Formular verwendet werden, das auf der Rückseite der übersandten Ein-
trittskarte abgedruckt ist bzw. auf der Internetseite der Gesellschaft unter 
www.stroeer.de/investor-relations unter der Rubrik �Hauptversammlung� zur Verfügung steht. 
 
Bitte beachten Sie, dass die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter keine 
Vollmachten zur Einlegung von Widersprüchen gegen Hauptversammlungsbeschlüsse, zur 

Ausübung des Rede- und Fragerechts oder zur Stellung von Anträgen entgegennehmen und 

dass sie auch nicht über die Abstimmung von Anträgen zur Verfügung stehen, zu denen es 

keine in dieser Einberufung oder später bekannt gemachten Vorschläge von Vorstand 

und/oder Aufsichtsrat gibt. 
 
  

mailto:vollmacht@haubrok-ce.de
mailto:vollmacht@haubrok-ce.de
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VERFAHREN BEI STIMMABGABE DURCH BRIEFWAHL 

 
Aktionäre, die nicht persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen möchten, können ihre 

Stimmen schriftlich oder im Wege elektronischer Kommunikation durch Briefwahl abgeben. 
Hierzu kann das Formular verwendet werden, das die Aktionäre auf der Rückseite der über-
sandten Eintrittskarte bzw. auf der Internetseite der Gesellschaft unter 
www.stroeer.de/investor-relations unter der Rubrik �Hauptversammlung� finden. Wir bitten 

die Aktionäre, die per Briefwahl abgegebenen Stimmen bis spätestens Mittwoch, 7. August 

2013, 16.00 Uhr (MESZ) (Eingang), an die Gesellschaft per Post, Fax oder E-Mail unter der 
nachfolgend genannten Adresse zu übersenden: 
 
Postanschrift: Ströer Media AG 

c/o Haubrok Corporate Events GmbH 
Landshuter Allee 10 
80637 München 
Deutschland 

E-Mail: briefwahl@haubrok-ce.de 
Fax:    +49 (0)89 / 210 27 298 

 
Auch im Falle einer Briefwahl sind eine fristgemäße Anmeldung und der rechtzeitige Nach-
weis des Anteilsbesitzes nach den Bestimmungen im Abschnitt �VORAUSSETZUNG FÜR 

DIE TEILNAHME AN DER HAUPTVERSAMMLUNG UND DIE AUSÜBUNG DES STIMM-
RECHTS� erforderlich. 
 
 
ANGABEN ZU DEN RECHTEN DER AKTIONÄRE NACH § 122 ABSATZ 2, § 126 AB-

SATZ 1, § 127 UND § 131 ABSATZ 1 AKTG 
 
Den Aktionären stehen im Vorfeld und in der Hauptversammlung unter anderem die nachfol-
genden Rechte zu. Weitere Einzelheiten hierzu können auf der Internetseite der Gesellschaft 

unter www.stroeer.de/investor-relations unter der Rubrik �Hauptversammlung� eingesehen 

werden. 
 
Ergänzung der Tagesordnung auf Verlangen einer Minderheit gemäß § 122 Absatz 2 

AktG 
 
Aktionäre, deren Anteile zusammen den anteiligen Betrag von EUR 500.000,00 am Grund-
kapital erreichen, dies entspricht 500.000 nennwertlosen Stückaktien, können verlangen, 

dass Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und bekannt gemacht werden. Jedem 

neuen Gegenstand muss eine Begründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen. 
 
Ergänzungsverlangen müssen der Gesellschaft schriftlich oder in elektronischer Form nach 
§ 126a BGB spätestens am Montag, 8. Juli 2013, 24.00 Uhr (MESZ) (Eingang), zugegan-
gen sein. Ergänzungsverlangen können an nachfolgend genannte Adresse gerichtet werden: 
 
Postanschrift: Ströer Media AG 

- Vorstand -  
Ströer Allee 1 
50999 Köln 
Deutschland 

E-Mail: hauptversammlung@stroeer.de 
  

http://www.stroeer.de/investor-relations
mailto:briefwahl@haubrok-ce.de
http://www.stroeer.de/investor-relations
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Der oder die Antragsteller haben gemäß §§ 122 Absatz 2 Satz 1, Absatz 1 Satz 3, 142 Ab-
satz 2 Satz 2 AktG nachzuweisen, dass er oder sie seit mindestens drei Monaten Inhaber 
der Aktien sind. Die Gesellschaft wird dabei hinsichtlich des maßgeblichen Zeitpunkts für das 

Erreichen dieser Mindesthaltedauer zugunsten etwaiger Antragsteller auf den Tag der 
Hauptversammlung abstellen und einen auf die Inhaberschaft seit Mittwoch, 8. Mai 2013, 
ausgestellten Nachweis als ausreichend behandeln. 
 
 
Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§ 126 Absatz 1 und 127 

AktG 
 
Jeder Aktionär kann Gegenanträge zu Vorschlägen von Vorstand und/oder Aufsichtsrat zu 

einem bestimmten Tagesordnungspunkt sowie Wahlvorschläge an die Gesellschaft über-
senden. 
 
Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären, die spätestens am Mittwoch, 24. Juli 

2013, 24.00 Uhr (MESZ) (Eingang), bei der Gesellschaft per Post, Fax oder  
E-Mail unter folgender Adresse eingegangen sind: 
 
Postanschrift:  Ströer Media AG 

- Rechtsabteilung - 
Ströer Allee 1 
50999 Köln 
Deutschland 

Fax:   +49 (0)2236 / 9645 69 106 
E-Mail:   gegenantraege@stroeer.de 
 
werden einschließlich des Namens des Aktionärs und der Begründung � die allerdings für 

Wahlvorschläge nicht erforderlich ist � sowie einer etwaigen Stellungnahme der Verwaltung 
unverzüglich nach ihrem Eingang auf der Internetseite der Gesellschaft unter 

www.stroeer.de/investor-relations unter der Rubrik �Hauptversammlung� zugänglich gemacht 

werden. 
 
Gegenanträge und Wahlvorschläge, die nicht an die vorgenannte Adresse der Gesellschaft 

adressiert sind oder nach Mittwoch, 24. Juli 2013, 24.00 Uhr (MESZ) (Eingang), eingehen, 
sowie Gegenanträge ohne Begründung werden von der Gesellschaft nicht im Internet veröf-
fentlicht. 
 
Wahlvorschläge werden zudem nur zugänglich gemacht, wenn sie den Namen, ausgeübten 

Beruf und Wohnort der vorgeschlagenen Person und bei Vorschlägen zur Wahl von Auf-
sichtsratsmitgliedern zusätzlich die Angaben zu deren Mitgliedschaft in anderen gesetzlich 
zu bildenden Aufsichtsräten enthalten. 
 
Die Gesellschaft kann davon absehen, einen Gegenantrag und seine Begründung bzw. ei-
nen Wahlvorschlag zugänglich zu machen, wenn einer der Ausschlusstatbestände des § 126 
Absatz 2 AktG vorliegt. Die Ausschlusstatbestände sind auf der Internetseite der Gesell-
schaft unter www.stroeer.de/investor-relations unter der Rubrik �Hauptversammlung� darge-
stellt. 
 
Eine Abstimmung über einen Gegenantrag bzw. Gegenvorschlag zu einem Wahlvorschlag in 
der Hauptversammlung setzt voraus, dass der Gegenantrag bzw. Gegenvorschlag zu einem 
Wahlvorschlag während der Hauptversammlung mündlich gestellt wird. 
 

mailto:gegenantraege@stroeer.de
http://www.stroeer.de/investor-relations
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Das Recht eines jeden Aktionärs, während der Hauptversammlung mündliche Gegenanträge 

zu den verschiedenen Tagesordnungspunkten bzw. Gegenvorschläge zu Wahlvorschlägen 

auch ohne vorherige und fristgerechte Übermittlung an die Gesellschaft zu stellen, bleibt 

unberührt. 
 
Auskunftsrecht der Aktionäre gemäß § 131 Absatz 1 AktG 
 
Jedem Aktionär ist auf Verlangen in der Hauptversammlung vom Vorstand Auskunft über 

Angelegenheiten der Gesellschaft, einschließlich der rechtlichen und geschäftlichen Bezie-
hungen zu verbundenen Unternehmen, sowie über die Lage des Konzerns und der in den 

Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen zu geben, soweit sie zur sachgemäßen Be-
urteilung des Gegenstandes der Tagesordnung erforderlich ist. Auskunftsverlangen sind in 
der Hauptversammlung grundsätzlich mündlich im Rahmen der Aussprache zu stellen. Ge-
mäß § 18 Absatz 3 der Satzung der Gesellschaft kann der Versammlungsleiter das Frage- 
und Rederecht der Aktionäre zeitlich angemessen beschränken und Näheres dazu bestim-
men. Zudem kann der Vorstand in bestimmten, in § 131 Absatz 3 AktG geregelten Fällen die 

Auskunft verweigern. Diese Fälle sind auf der Internetseite der Gesellschaft unter 

www.stroeer.de/investor-relations unter der Rubrik �Hauptversammlung� dargestellt. 
 
 

INFORMATIONEN UND UNTERLAGEN ZUR HAUPTVERSAMMLUNG 
 
Diese Einberufung der Hauptversammlung, die gesetzlich zugänglich zu machenden Unter-
lagen und Anträge sowie Wahlvorschläge von Aktionären sowie weitere Informationen und 

weitergehende Erläuterungen zu oben genannten Rechten der Aktionäre nach §§ 122 Ab-
satz 2, 126 Absatz 1, 127, 131 Absatz 1 AktG, insbesondere zur Teilnahme an der Haupt-
versammlung, zur Briefwahl und zur Vollmachts- und Weisungserteilung, stehen ab dem 
Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung auch auf der Internetseite der Gesell-
schaft unter www.stroeer.de/investor-relations unter der Rubrik �Hauptversammlung� zur 

Verfügung. 
 
Auch in der Hauptversammlung werden die gesetzlich zugänglich zu machenden Unterlagen 

ausliegen. 
 
Die Abstimmungsergebnisse werden nach der Hauptversammlung ebenfalls auf der Inter-
netseite der Gesellschaft veröffentlicht. 
 
Nähere Einzelheiten zur Teilnahme an der Hauptversammlung, zur Briefwahl und zur 
Vollmachts- und Weisungserteilung erhalten die Aktionäre auch zusammen mit der Eintritts-
karte zugesandt. 
 
ANZAHL DER AKTIEN UND STIMMRECHTE 
 
Das Grundkapital der Gesellschaft ist im Zeitpunkt der  Einberufung der Hauptversammlung 
eingeteilt in 48.869.784 auf den Inhaber lautende nennwertlose Stückaktien, die sämtlich mit 

jeweils einem Stimmrecht versehen sind. Sämtliche 48.869.784 ausgegebenen Stückaktien 

der Gesellschaft sind zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung teilnahme- und 
stimmberechtigt, weshalb sich die Gesamtzahl der stimmberechtigten Aktien der Gesell-
schaft zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung auf 48.869.784 beläuft. Die 

Gesellschaft hält im Zeitpunkt der Einberufung keine eigenen Aktien. 
 
 
Die Einladung zur diesjährigen ordentlichen Hauptversammlung wurde am 1. Juli 2013 im 

Bundesanzeiger veröffentlicht und solchen Medien zur Veröffentlichung zugeleitet, bei denen 

http://www.stroeer.de/investor-relations
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davon ausgegangen werden kann, dass sie die Informationen in der gesamten Europäischen 

Union verbreiten. 
 
 
KÖLN, IM JUNI 2013 

 

STRÖER MEDIA AG 

DER VORSTAND 
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ANFAHRT 

ZUM CONGRESS-CENTRUM NORD, KOELNMESSE 

 
 

Öffentliche Verkehrsmittel 

 

Bahn-Reisende 

 
Ab Kölner Hauptbahnhof nehmen Sie die U-Bahn-Linien 16, 17, 18 oder 19 bis zur Station 
�Neumarkt� und steigen dort in die Linie 3 (Richtung Thielenbruch) oder 4 (Richtung 

Schlebusch) um, die Sie zur unmittelbar vor dem Congress-Centrum Ost liegenden Halte-
stelle �Koelnmesse� bringen. Von dort aus folgen Sie der Fußgängerbeschilderung zum 

Congress-Centrum Nord. 
 
Ab Deutzer Bahnhof erreichen Sie das Congress-Centrum Nord bequem zu Fuß (ca. 

1000 m), indem Sie den Hinweisschildern folgen. 
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Straßenbahn-Reisende 

 
Bitte nehmen Sie die U-Bahn Linien 1 (Richtung Bensberg) oder 9 (Richtung Königsforst), 

die Sie zum Bahnhof Köln-Deutz bringen, oder die U-Bahn-Linien 3 (Richtung Thielenbruch) 
oder 4 (Richtung Schlebusch), die Sie zur unmittelbar vor dem Congress-Centrum Ost lie-
genden Haltestelle �Koelnmesse� bringen. Von dort aus folgen Sie der Fußgängerbeschilde-
rung zum Congress-Centrum Nord. 
 

Flug-Reisende 

 
Vom Flughafen Köln/Bonn aus nehmen Sie die S-Bahn Linie 13 zur Haltestelle 
�Deutz/Messe� (Fahrzeit ca. 15 Minuten); von dort aus ist der Fußweg zum Congress-
Centrum Nord ausgeschildert. 
 
Mit dem PKW 

 
Folgen Sie den grünen Koelnmesse-Hinweisschildern. Diese leiten Sie im Messebereich 
direkt auf die vorgesehenen Parkflächen im Bereich des Congress-Centrum Nord. 
 
PARKFLÄCHEN 

 
Auf der ausgeschilderten Parkfläche P 20 a stehen den Aktionären und Besuchern der 

Hauptversammlung kostenlos Parkplätze zur Verfügung. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ströer Media AG 

Ströer Allee 1 

50999 Köln 

 

Handelsregister: Amtsgericht Köln HRB 41548 

Sitz der Gesellschaft: Köln 

 

Vorstand:  

Udo Müller (Vorsitzender), Alfried Bührdel (stellv. Vorsitzender), Christian Schmalzl  

 

Vorsitzender des Aufsichtsrats: 

Prof. Dr. h.c. Dieter Stolte 


